
Frances Olsen 
Das Geschlecht des Rechts::~ 

!. Liberale Dualismen 

Seit dem Aufkommen klassischen liberalen Gedankenguts" vielleicht schon seit der 
Zeit Platons', haben die meisten von uns ihr Denken nach einem komplexen 
dualistischen System, nach dichotomischen Begriffspaaren strukturiert: rational! 
irrational; aktiv !passiv; überlegt! gefüh lsbetonc; sachlich!sensiti v; Macht!Einfüh 1-
sam kei I; objektiv!su bjekti v; abs trakt!kontextbezogen; prin zi piengcleitet!personen­
orientiert. Diese Gegensatzpaare unterteilen die Welt in kontrastierende Sphären 
oder polare GegensiiLzeJ• 

Dieses System der Dualismen ist durch drei Merkmale charakterisiere. Erstens: sie 

sind geschlechtshezogen. Die eine Hälfte eines jeden Dualismus wird für maskulin 
gehalten, die andere Seite für feminin. Zweitens: die Begriffe des Dualismus sind 
nicht gleichwertig, sondern in einer Rangordnung gedacht. In jedem Gegensatzpaar 
gilt der dem männlichen Geschlecht zugeordnete Teil als der Überlegene, wahrend 
der andere übJichefVJeise als negativ, schleclu, untergeordnet betrachtet wird. 
Drittens schließlich wird das Recht mit der ,männlichen, Seite der Dualismen 
gleichgesetzt. Im folgenden werde ich dieses System näher erläutern. 

A. GeschfechtsspeziJik 

Die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich bildet den Kern dieses 
dualistischen Denksystems. Die Männer identifizierten sich mit der einen Seite des 
Dualismus und projizierten die andere Seite auf Frauen'. Auf der einen Seite stehen 
die Begriffe, die mit Männern assoziiert werden; rational, aktiv, überlegt, sachlich, 
kultiviert, energisch, objektiv, abstrakt, von hohen Grundsätzen. 
Die Ausdrücke, die mit Frauen verbunden werden, finden sich auf der anderen 
Seite: irrational, pas~iv, einfühlsam, gcfühJsberont, natürlich, sensitiv, subjektiv, 
kontextbezogen, personen bezogen. 
Die geschlechtsspezifische Zuordnul\g der Gegensätze hat sowohl einen deskripti-

~ Üb".etz, von Angelika Berlit. LeIch, gekürz,cr Tc"'. 
, Umer ,kll.SSlSchem liberalen Gedankengu,' wrSlch. ICh Ideen und WdL1n,ch:lUungcn. WIe "C "On 

Theore,ikern Wie Thomos Hobb.s, Joh n Locke und John Stuart Mdl vertreten worden "nd. Siel,e do:t.u 
T. Hobbcs, Lcvj4,han (London '95')i J.S. Mill, U,ili!~nVllsm, On Libeny, ~nd Con"derauon, on 
Represe"lallVe Govcrnmm, (H.B. Acton, ed., 1971); J. S. Mill, The SUbl<CllO" of Women. In J. S. Mill 
""d H.T.M;JJ, E.. ••• y. On S<x fAJu.>.lilY lZj (A.R"" " cd., 1970)' 

, Zu <mer Diskus."on über Platon, du.listiSches Denken "ehe J. Clegg, The S'ruc,urc 01 Ph,o', 
Philosophy ,S. ,00-" ,SS-9' ('977). 

3 S.iehc da~u Fmg, Thc Ci,y a< a Legal Concep •• 93 H.rv. L. Re,·. 10)7. (1980). 
4 Siehe da~\l Cil<ous, So",e" 'n New French Fcm,nt<ms 90, 9~ 1 (E. M~rks & J. Couru,",on, e,k, '98,); 

C. Chn", Di,'''}S Decpand 5urf.e,ng '5 (1980); Olsen, n.. Family .nd the M"kel: A Sludy of Idcology 
""d Leg~1 Reform. 96 J·brv. L. Re". 1~97. '570-76 (19S}). 
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ven als auch einen nonnauven Gehalr. Es wird mItunter gesagt, Männer seien 

rauona\, aktivetc" oder aber cs wird ihnen aufgegeben, rationa!, aktiv Ctc, zu sein, 
DementSprechend werden die Aussagen über Frauen für deskriptiv erachtet: Frauen 

sind eben irrational, passivetc, Man halte sich daran gewöhnt zu glauben. dies sei 
eine unvermeidlich notwendige. unveränderbare Eigenschaft von Frauen - daß 

Fr:luen nicht in der Lage seien, rational oder aktiv zu werden, Eine andere These 
besagt, daß Frauen irrational. passivete, seien oder daß sie zumindest nicht ralional. 
aktiv werden sollten - entweder deswegen, weil es wichtig sei, daß Frauen sich 
weiterhin auf diese Weise von Männern unterscheiden. oder weil irrational, passiv 
etc, Frauen gut zuschreib bare Wesensmerkmale seien, 

B, Hier4TCh15Lerung 

Das System der Gegensätze ist hierarchisch gegliedert, Die Dualismen teilen die 
Welt nicht einfach nur zwischen zwei Kategorien auf. Die Kategorien stehen 
vielmehr in einem Rangverhalmis zueinander. So wie Männer Frauen dominieren 
und definieren, dominiert und definiere eine Seite des Gegensatzes die andere: 
Irrationalität isl die Abwesenheit von Rationalität; Passivität ist mangelnde Aktivi­

tat; Überlegenheit ist wichtiger als Gefühl; Sachlichkeit hat Vorrang vor Emotiona­
lität. 
Diese Hierarchie ist durch eine komplexe und oftmals un~ufrichtige Verherrlichung 
der Frauen und des Weiblichen etwas verdeckt worden, Während Manner im 
täglichen Leben Frauen unterdrückt und ausgebeutet haben, haben sie sie gleichzei­

tig auf ein Podest gehoben und sie in einer Phantasieweh verehrt, Und ebenso wie 
Männer Frauen gleichzeitig verherrlichen und erniedrigen, preisen und verdammen 
sie die mit der "weiblichen« Seite der Gegensätze verbundenen Vorstellungen. Die 
Natur etwa wird glorifiziert als etwas Ehrfurchtgebietendes. ;tls ein anerkanntes Ziel 
für die Eroberungslust mannlicher Helden, während sie gleichzeitig herabgewürdigt 

wird zu fräger Materie, dazu bestimmt, ausgebeutet und den Zwecken der Männer 
angepaßt 2,U werden , In ähnlicher Weise werden irrationale Subjektivität und 
Einfühlsamkeit gleichzeitig gepriesen und verunglimpft. Wie sehr sie auch von 
weiblichen Tugenden schwärmen mögen, so geben doch die meisten Männer immer 
noch der Rationaliräl den Vorzug gegenüber der Irr:uionaliül, halten Objektivität 

für besser als Subjektivität und finden. daß es besser ist, theoretisch und prinzipien­
geleitet zu sein als konrextbezogen und personenoricneierL Die Lage wird dadurch 
noch komplizierter, daß niemand das Irrationale, Passive etc. wirklich aus der Welt 
schaHen will. Aber üblicherweise halten Manner sich auf Distanz zu diesen Eigen­
schaften; sie wollen, daß Fr~uen irrational, passiv erc. sein sollen!, Au{ Frauen 
dagegen wirke diese Glorifizierung des Weiblichen unauhichtig, 

C ) Mänrdiches, Recht 

Recht wird gleichgesetzt mil den in der Rangfolge höherbewertelen ,männlichen, 
Polen der Gegensatze, »Gerechtigkeit« mag ZW3r 31s eine Frau dargestellt werden. 
doch ist das Recht. der vorherrschenden Ideologie zufoJge, männlich, nicht weib-

Miinner s"helnen 3uch Fr.uen und ,lIe Kon zept,", die "en 3Ur ihrer Sene da Gegensa,zpoare bdindcn, 
kontroll ieren zu wollen, Sie dis,anzleren SIch, um d,du.-.:h zu konlrolli eren, oder ". kontrollieren, um 
ihre Distanz aufrecllt7.uerh:tl,en , Frauen schemen mehr .uf den Wunsch der M:;nn"r, 51(' zu kontrollie­
ren, c1I1ge.,dh zu selO, während Männer I\enelgt scheonen, die Kontrolle ,1, 2wellr:lng1g 1m Verha!ln" 
zur Dis(~n:z:rC"rung zu bc(r~ch[(.'n . 
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lieh. Recht wird für ration~l. objektiv, abstrakt und prinzipiengeleitet gehahen6 
-

wie die Männer; man stellt es sich eben nicht als irrational, subjektiv, konrextbezo­

gen oder personenorientien vor wie die Frauen? Die sozialen. politischen und 
intellektuellen Verfahren, die >Recht< konstituieren. wurden über Jahrhunderte 
nahezu ausschließlich von Männern getragen. Vor dem Hintergmnd. d~ß Frauen 
lange Zeit von der pr;!krischen Rechrstitigkeit ausgeschlossen waren 8, ist es nicht 
weiter erstaunlich. daß den Eigenschaften, die Frauen ;wgesehrieben werden, im 
Recht kein großer Wert beigemessen wird . Es kommt in einer Art Teufelskreis 

hinzu, daß das Recht zum Teil deswegen für rational und objektiv gehalten wird, 

weil ihm großer Wert beigemessen wird, und ihm deswegen hohe Bedeutung 
zugemessen wird, weil es a.ls rational und objektiv gilt . 

Die interessantesten und vielversprechendsten Herausforderungen. die an dieses 
vorherrschende Theoriesystem gestellt werden. sind von FemlOistinnen formuliert 

worden. Die feministische Kritik des Rechts entspricht in vieler Hinsicht der 
allgemeinen feminisrischen Kritik an der männlichen Vorherrschaft. Die verschiede­

nen Gegenposilionen, die die unterschiedlichsten Feministinnen gegenüber dem 
Reche cingenommen haben, können olm besten verstanden werden. wenn frau/man 
sie in einen breiteren Zusammenhang stellt. In Teil II untersuche ich daher die 
feministischen Kritiken an der männlichen Vorherrschaft im allgemeinen, d. h. die 

Angriffe, die Feministinnen über Jahre hinweg gegen ein System gcschlcclmbezoge­
ner und hierarchisierter Gegensätze geführt haben . Teil Hf stellt dann die feministi­

sche Kritik des Rechrs in den Mittelpunkt. 

I I. Feministische Strategien 

Die feministischen Strategien, die das dominierende dualistische Gedankengebäude 
attackieren , I:lssen sich in drei größeren Gruppen zusammenfassen. Der ersten 
Gruppe unterfallen Strategien, die gegen die Geschlechtsprägung der Gegensatz­
paare angehen, sich also darum bemühen, die Frauen mir der bevorzugten Seite, mit 
rational, aktiv ete. zu identifizieren. Die Kritikmuster der zweiten Gruppe lehnen 
dagegen die Rangordnung überh.aupt ab. die die Männer für beide Seiten der 
Gegensätze errichtet haben. Diese zweite Gruppe akzeptierr die Gleichsetzung von 

Frauen mit Irrationalität, Passivität etc .• hebt aber den Wert dieser Eigenschaften 
hervor; sie seien ebenso gut oder gar besser als rational, aktivete. Die drine Gmppe 
schließlich lehnt sowohl die Geschlechtsprägung als auch die Hierarchisierung der 
Gegensatzp:tare ab. Die Kritikmuster dieser Gnlppc stellen die Unterschiede, die 
angeblich zwischen Männern und Frauen beslehen. in Frage und lösen sie auf. Sie 
bestreiten den Vorrang von r;([ional, aktiv eec. vor i rr:1tiollal , passiv ClC. Rational, 

6 Sicht uml.s.stnd R. Vnger, Law on Modern SOCJe<Y jl-14 (1976) . 
7 EinIge Re<:ht.sgeb'~lt - Zum BelSp,el Sorg"rcchtscnlSch eJ(jungcn - "hemen gbchcrm,ßen als etw,s 

Irr.llon,l.s und no,"'endi gerwelSc SUblckuves zu gelten ; h,c·, w,rJ vo~ugs"'else kon,,,,,,bezogcn und 
personcngclcllet argument,,"r .. K.indsch,C.sr.ch, - und noch generdirr Rc-cht, cl ... < SICh .ul d .. onner" 
F.unilienlcben b'·7. ,d'l - Wird für wen'ße, rechtslormlg geh,lten .1, dcr übe rwIeGen de Tell des Rtcln5, 
dJ.'l als ml,on.I, ob)ckuv ( <C. gilt. Siehe R. Uns", (fn. 6), S. 55 . Demenlspret'hmd w, rd r ,milienrecll! mll 
FrJuen assoziiert und gle,ch den Fr:lUCIl , bgcwe""'. 

S VgJ. Olson, From FJIsc PO(crn~I,sm JO fals,· Equaliry; Judic,. 1 AssJults on Fm"n"l Communlly, JlJino" 
, S6?- ,S95, 84 Mich . L. Rev. 151 8, 'PJ-)' ('986). '9'0 !;"b es '7J8 weibliche Rcxhu. nwiilt e. '960 war 
die Zahl auf 75H gCSlIcgcn. 1970 w"ren" 'Jooo. '976 J8 000; und '98062000. Siehe cl.xu Ep"eon, 
Women on L.w 4 ('9&')· Ebenso Kanter, ReOeclIon, on Women ""d Ihe Leg') ('role""on : A 
SOClo)og,cal Pcrsp<W\'c. I H ..... ·. Wom~n', L ) . I ('.97S). 
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J06 aktiv eee. und irrational, passiv etc. sind hiernach keine polaren Gegensätze; sie 
vermögen die Welt nicht in verschiedene. einander entgegengesetzte Bereiche zu 
Leilen - und tun dies auch ursächlich nichr. 

A. AbLehnrmg der Geschlechtsspe"Llfik 

Strategien, die die Geschlechtsspezifik der Gegensatzpaare bestreiten, stimmen mit 
der herrschenden Meinung darin überein. daß sie von dem Vorang von rational über 
irrational. von aktiv über passiv erc. ausgehen. Sie unterscheiden sich aber von den 

herrschenden Denkmustern in ihrer Ablehnung des normativen Anspruchs, Frauen 
sollten irrational, passiv elc. sein . Überwiegend weisen sie auch die deskriptive 
Behauptung zurück. Frauen seien irrational, passiv eLC. Auf das Schärfste lehnen sie 
den Gedanken ab, Frauen könnten gar nicht anders sein als irrational, passivete. 
Diese Strategie wird anschauüch in einem Aufsatz. den Harriet Taylor Mill 1851 

geschrieben hac9• Die Autorin zieht die Behauptung in Zweifel. Frauen seien von 
Natur aus und allgemein minderwertiger als Männer, und vertritT die Ansicht, jedt-s 
Individuum solle die Freiheit haben, seine oder ihre Fähigkeiten zu voller Blüte zu 
enrwickeln'o. »seine oder ihr Können im Versuch ... zu erproben.". »Der allen 
menschlichen Wesen angemessene Zusrand ist der, in dem jeder seine Fähigkeiten 
zur voUen Gelrung bringen kann" .- H~rriet Taylor Mill lehme zwar die Ge­
schlechtsprägung der Gegensatzpaare ab, akzeptierte gleichwohl die Rangfolge. Sie 
benutzte >rational, als einen Ehrentitel und >irrational< als abwencnden Begriff und 

vertrat den Standpunkt, daß "Sachlichkeit und Prinzipien", nicht .Scmimentalitä­
ten". die stärkste Unterstützung für die Frauenemanzipation bildeten'). Sie bestrin. 
daß es Frauen eigen sei, irrational, passiv c[c. zu sein. war aber der Überzeugung, 
daß die Erziehung der Frauen und deren Lebenssiwation dazu beitrügen, sie so 

werden zu lassen'~. Dies war sowohl "eine Ungerechtigkeit gegenüber dem Indivi­

duum als auch ein Nachceil für die Gesellschaft" '!. Frauen d ie Gelegenheit zu 
verweigem. ihre Fähigkeiten bis zur Grenze ihrer Möglichkeiten zu entwickeln, 
hindere sie daran. rational. aktivetc. zu sein. uDie Fähigkeiten, die einzuüben nichr 
gestallet wird. werden nicht vorhanden sein'6." Harriet Taylor Mill hielt die 
Anstrengungen einiger Feministinnen. die Überordnung von rational, aktivetc. 
über irrational. passiv eLC. in Frage zu stellen. für '5innlos,'7. "Was die Frauen 

9 Vgl. H. T. M .11, EnfrMch".m'"TlI 01 Wornen, lS1 J. S. M ill & H. T. Mill, (Fn. I). 89. Ebenso \'(Iolls.one-
craft, A V.odic.mon of the Right< 01 Women (London, 197'). 

JO EIxI., S. JOO. 

11 Ebd., S. /01. 

11 Ebd .• S. '00. 

'J Ebd., S. 'lO . 

'4 Vgl. cbd., S. 101 · Ein m:innlidler ,AboJiuonos" schnob t8J6 In ein" ahnlichen Tonan: .. Ei" Ge,sl , 
glcichgiilng ob In <:'nem männlichen odor weiblichen Korper, 1St glc!ch ",envoU für .. He nlo"li<ehCil und 
,ntellektuellen Zwt<ke. Tatsächlich gib. e S kein<: J-cbenmlU.uon, die meht gleIch gut von e",tr Fuu "'I(. 
VOn eInem Mann .usgc!üll, werden kann. Ocr Unter schIed beruht .lIc'n 3ul d., Er%\<hung .• Er 'porntf 
Fem"lJ ~unncn 111, lür die Aholi"on 7.U kämpfen, _um Ihren Ch . ... kter und N,men '·on ungereeh"m 
Vorurteil zu re'nlgen «. Bnd von Augusws W .. tle, an BelSY Cowle, (9. April, 18}6), w'en n,eh 
K. Mdder. Beg",n",&, 01 Sisoerhood 60 ('97])· 

I f H . T. MiU, (Fn. 9), $.101. In der T., wunl< MiJl die M,nne, sog .. davor. SIe würden ihre .. M'nnli<h · 
ke~to( verlieren, wenn Frau('o SI<: nlChl erh.nglen. ).J<.'nc, die in ihrtm Lcbt!n verbunden smd, nClgt'n d3.z.u~ 
$I(,h 10 ih('en Ch~~k{-t'r~lg('ns ('hd{t'n lozl1gl('lr;h('n.-. Ebd_, S _ I 10 Su;, b('merkte ", eu'H;" foruchr('lI.tonde 

Dcsonenuerung untcr Milnncrn "\ d.m, Wa5 b"hn~ .1, minnlic.he Vonugc erael"., wurden« , und 
w:trnle, daß die Minncr d.s wurden. - was S'<, .. beschlo",n h.tlcn, J:ill frauen ' <In sollten, .. . Jaß 'Ie 
In die Schw3"h, hineinfielen, die SIe '0 bng. In ihren Begieltennnen kul"v,cn hltlt n·, Ebd. 

,6 Eb<! . Ein< :;hnliehe B C(f~chlllng ~us "lncr f rüher"n l'CrlOOt lind~. SIch be, M. WolI"lOnccr.ofo (Fn·9), 

$·49"-"9'· 
'7 M. T Mill (Fn . 9). S. llO. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-3-303 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 14.06.2026, 20:44:38. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1990-3-303


brauchen, sind gleiche Rechte, gleicher Zugang zu allen sozialen Stellungen, nicht 
aber eine Stellung im Abseits, eine Are sentimentaler Priesterschaft .• ,8 

Diese Einstellung zur Gleichberechtigung der Frauen hat sich bis heute weitgehend 

gehalten. Viele reministinnen und die meisten liberalen glauben, daß Geschlechts­
rollen eine Frage der individuellen Entscheidung sein sollten. Wenn Frauen so 
rational und sachlich handeln könnten, sollten sie auch wie Männer behandch 
werden. Entscheiden sich Frauen oder Männer jedoch dafür, sich irra(ional, passiv 
ece. zu verhalten, können sie auch nicht erwarten, gleichberechtigt behandelt zu 

werden. Wenn Frauen - künfrig - keine Kinder gebären und aufziehen wollten, 
soll(en sie dies auch nicht tun müssen; und wenn sich Männer dafür emschieden, 
Kinder aufzuziehen, sollten sie auch die Freiheit haben, diese Wahl 2U treffen. 
Es steckt mehr hinter dieser Kategorie als schlichte Geschlechtsblindheit. Es wird 
behauptet, daß Frauen dahin erzogen würden, irrational und passiv zu sein, und daß 
es folglich gelte, die Ausrichtung umzukehren. Frauen{örderungsmaßnahmen, eine 
Abkehr von der GeschlcchtSblindheit, können als eine Methode zur jahrelangen 

Erziehung der Frauen gerechtfertigt und unterstützt werden, um Irrationalität, 
Passivitlt erc. zu kompensieren. Eine andere These lautet, daß Frauen bereits 
raüonal, aktivetc. sind, dies aber nicht zur Kenntnis genommen wird . Frauenförde­
rungsmaßnahmen können folglich als eine Möglichkeit gerechtfertigt und für erfor­
derlich gehalten werden, den von Vorurteilen gctragcnen, unzutreffenden Ansichten 
entgegenzuwirken, Frauen seien irrational, passivetc. '9 Das Hauptanliegen dieser 

Position ist nicht, daß das Geschlecht unbeachtet bleiben müsse, sondern daß 
Frauen rational, aktivetc. sind oder es werden sollten. 
Diese Strategien zielen auf die Gleichbehandlung der Frauen. Gleiche Behandlung 
der Frauen gilt als allgemein anerkannte Norm; geschlechtsbewußre Politiken 
werden :lls begrcnz.le Abweichung von dieser Norm verstanden - eine Ausnahme. 

die gerechtfertigt sein mag, um Ungleichheit z.u überwinden und auszugleichen'o. 

Das Ergebnis dieser geschlechtsbewußten Politiken sollte nach ihren Befürworterin­
nen sem, den Frauen dieselben Machtpositionen und Vorrechte zu sichern wie den 
Männern, und den Frauen zu ermöglichen, so rJtional, aktiv erc. zu sein wie die 
Männer - und dementsprechend anerkannt zu werden. 

B. Ablehnung der Überordnung 

Die zweite Gruppe von Kritikmustem akzeptiert die Geschlechtsspezifik, lehor 
aber die Rangfolge ab, Diese Strategien entsprechen der herrschenden Ideologie 
insoweit, als sie im großen Ganzen die Behauptung akzeptieren, Manner und 
Frauen seien unterschiedlich - Manner ralional, aktivetc. und Frauen irrational, 

passiv erc. Außerdem suchen sie alternative Beschreibungen 7.U verwenden, die 
weniger oder in umgekehrter RichlUng nonnauv aufgeladen sind: rationalistisch/ 
spontan, aggressiv/aufnahmebereit e(e." 

,g Ebd. 
'9 Vg). Olsen (Fn. 4). s. '149-50. 
20 Schwo.ngo"ch.ft und Geburt slellen eme konzep"ondlc Schwlengkclt ci", d. s,e nur .ul di. phYSIschen 

Bedingungen vOn Fr.uen 7.ugeschnIHen SInd. D, Schw.ngersch.,(r mednger !>ewerle' WIrd ,I, ßellJnd<~ 
rungen, di< Männcr und frauen glc,chm,ßig belte/fen, und vor allem .ls KrankhellSZust:inde, die ,Ibn 
Manner .reffen, haben <Ich ",de feminIstinnen d,l.;r enrschledcn, Schwlngerschah als gesundheItliche 
BthlOdcrung zU versteht·o und auf gleldlN Bch.ndIUIl!; zu beslchen. Vgl. 'Wilhms, 111e EqUllity C"m: 
Some RCnCCllOIlS on Cuhurc. CourtS, ancl FcmmlSm, 8 Women's Ru. L. Rcp. '71 (1982). OfT 
K ncgsdicns., so wurtl. ugumcnllut. "eUe "hnliehc kon'.cpllondlt Schw,engkellen cl." W.1S Femlfll­
"Innen bCStnllcn. Von ,·.den Femlll"llnnen wurde die Einberufung sowohl Hir M'nner ,\, auch für 
Fr,uen abgtlehnt . Vgl. Olsen (Fn. 4), S. I 1\7 n. 2 J5. Die MöglichkeIt der Einberufung von Frauen wu{(ic 
\'on Anu-FcllllnlSlcn d,zu benutzt, gle,che Rechte (ur Frnuen ,bzuldmen. 

II Eine .'ehr gute Auni<tung pOSItiV und n'1;''''· b'·" ·', .• (·r Begriffe, die Regeln und S13nd .. ds beschreib., 
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J08 Wahrend des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts stand im Miuel­

punkt der Frauenbewegung, daß Frauen aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen 
w:lren und ihnen die Chancengleichheit versagt blieb". Diese Anliegen wurden 
vorrangig von den Strategien angesprochen, die die Geschlechtsspezifik der Gegen­
satzpaare ablehmcn, weniger von den Kritikmustern der zweiten Gruppe, die die 
Hierarchisierung ablehnten. Wohl die wichtigste Ausnahme hiervon bildete die 
Bewegung für Sozialhygienc und andere moralische Reformen . 
Von Feministinnen geführte moralische Rcformbewegungen lehnten überwiegend 
die imernc Hierarchisicrung der Gegeosatzpaare ab und akzeptierten deren Ge­
schlechLSprägung. Oie Reformerinnen hielten dafür, daß Frauen den Männem 
moralisch überlegen seien und daher einen besonderen Auftrag häcten, die Gesell­
schaft sittlich zu verbessern ' }. Viele dieser Reformerinnen hofften, Mällner würden 

mehr der weiblichen Tugenden annehmen - vor alle~ sexuelle Zurückhalrung'~; 
grundsätzlich akzeptien:en sie also den DU:l.lismus und die Identifizierung der 
Frauen mit Eigenschaften wie irrational, passivetc. und fanden sich im großen und 
ganzen damit ab, daß sich die Männer niche allzu sehr ändencn. Ihr Hauptanliegen 
war nicht, die Männer zu verändern oder die Dualismen zu überwinden, sondern 
eine Neubewertung von Eigenschaften wie irrational, passivetc. durchzusetzen. 
Charlone Perkins Gilman, eine (rühe Feministin, die vielen der Eigenschaften 
dez.idien: kritisch gegenüberstand, die uesächlich bei den frauen um die Jahrhun­

dertwende vorherrschend waren, verfaßre gleichwohl ein eloquentes Dokument 
über die vemachlässigee Seite des GegensatzesLS• Oie Novelle Herfalld beschreibt 

ein feministisches Utopia, errichtet in einer geographisch abgelegenen Gegend, 
nachdem alle Männer sich gegenseitig in Kriegen umgebracht haben. Gilman geht 
zügig über das Problem des notwendigen und wundersamen Überganges zu einer 
geschlechLSlosen Reproduktion hinweg, um schließlich zu beschreiben, wie eine 
reine Frauen-Gesellschaft funktionieren könnte . Obwohl Gilmans frauen stärker 
und befähigrer waren, als es den gebräuchlichen Stereotypen jener Zeit entsprach, 
und obwohl es einige androgyne Untenöne in der Novelle gibt, besteht die 

Hauptaussage des Buches darin, die Vorrangstellung des Rationalen, Aktiven etc . 
über das [rraeionale, Passive eec. aufzubrechen und teilweise umzukehren . Eine 
Gruppe moderner Feministinnen hat an diese Aufbrechung und teilweise Um­
kehrung der Rangfolge angeknüpft. Oie Diskussion um >weibliche Psychologie,l6, 
>weibliche Phantasic. '7 und eine weibliche ,gemeinsame Sprachc,'~ ist populär 

geworden . Oie Unterscheidung zwischen der Strategie, die die Überordnung ab­
lehnt. aber die Sexualisierung akzeptiert, einerseits und einer Strategie der Ge­

schlechtsgleichhcic andererseits - die die gesamre gegensätzliche Strukrur ablehnt -, 
har begonnen, sich aufzulösen . 
Sich auf weibliche Erfahrung und weibliche Kuleur, Psychologie, Phantasie oder 
Sprache zu konzentrieren, kann cin wirks~mer Weg sein, das wiederzuentdecken, 

was durch die herrschende Kultur ausgesperrr lind verdrängt worden isr; aber es 

findet "eh bei Kennedy. Fonn illld Subsunct on Pnv.tc L",y Adjuc'lIon, 89 Harv . L. Re\'. t68S, '7'0--" 
(1.')76). 

>2 Vbl. E.15ton. FcmmlSm .nd the Con,emporuy F:unily, ,no A Herrt~ge of Hcr Own. SS), S 17 (N. COlt & 
F.. Pleck, c-ds ., 1979); ebenso N CotVE. Pkck, In'roduCllon lO ,cl. S. " . 

>} Siche d;uu K. Mddcr CFn. '4), S. SJ. 
'4 Ebd., .uch Walkow'lZ., The Poli"" of PrOSlltulIon, 6 Sign<: loum,[ of Wom~n In Culwre Md SO<l<ty 

('980), Wi cdembdruck on Women: Sex ~nd S"xuaJi,y '45 (C.Sumpson &: E. Pfrson , ed., ' ?80). 
>[ Vgl. C. Gilman. Hcrl.nd (190'). 
16 Sich, da211 C. Gillig.n, In • Differen' VOIce (198,). 
17 Vg). P. Sp,cks, Thc Femalc [m.gm.uon ('?71). 
18 Siche A. Rich. Ongm, ,md Hi"ory of Con,clousn",s, m, Thc Dream of • Common L""gu'gc: Poem" 

'974-'977.5.7 ('978). 
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kann mir einschließen, daß die GeschleclllSspczifik des Gegensatzes hingenommen 
wird. Die R;;Ingfolge zwischen rational, aktivetc. und irrational, passivetc. z.urück­

zudrängen oder umzukehren, könnte schlicht darauf hinauslaufen, den Gegensatz. 
zu vertiefen und letztlich die vorherrschenden Wenvorstellungen aufrecht zu 
erh;llten. Andererseits mag dies der erfolgversprechendstc Weg sein, den Dualismus 
zu untergraben'? 

Schließlich kann eine Autorin mit ihren Schriften dic eine Strategie verfolgen 
wollen, wahrend die Leserinnen ihrc Argumcnre zur Unrermauerung einer entge­
gengesetzren benutzen. Während einige Autorinnen sich deutlich für die Erhaltung 

von Geschlechtsrollen ausspreehen Jo, kann in anderen Fällen die Auflösung der 
Rangfolge innerhalb der Gegensatzpaare beabsichtigt oder nicht beabsichtigt sein, 
um die Geschlechtsprägung der Gegensän.e ebenso wie diese selbst aufzulösen. Ist 
dies die Absicht, so würde ich die Strategie der dritten Gruppe wordnen - der 

Androgynität. 

C. Androgymliil 

Es ist möglich, gleichzeitig sowohl die Geschlechtsspezifik als auch die Hierarehi­
sierung zu kritisieren. Männer sind nicht rationaler, objektiver oder prinzipien­

treuer als Frauen; und es ist auch nicht besonders bewundernswert, rational, 
objektiv und prinzipientreu zu sein - zumindest in der Weise, wie die vorherr­
schende männliche Überlegenheitsideologie diese Begriffe definierr haI. Verschie­
dene Feministinnen haben über Jahre hinweg versucht, eine kritische Hahung 
gegenüber dem doppelten Anspmch männlicher Vorherrschaft einzunehmen. Die 
Ablehnung sowohl der Sexualisierung des Gegens;\tzes als .luch des Rangverhältnis­
ses, das zwischen den beiden Seiten errielHet wurde, wird oft von einer Ablehnung 
der Dualismen und einer Durchbrechung der Geschlechterrollen begleireL 
Wjhrend der zweiten Hälfce des neunzehnten Jahrhunderts gab es eine starke 

Bewegung, die Geschlechtsrollenerwanungen an Männer und Frauen mäßigen 
wollte. William Leach stellt in seiner Studie über den Feminismus des neunzehnten 
JahrhunderTS fest, daß "alle Feministinnen dafür einstanden, nur starke, unabhän­
gige, gleichwohl empfindsame Männer und frauen, die in sich die besten Tugenden 
beider Geschlechter vereinigten, könnten gute Ehepartner und Eltern werden.)'. 
Nur »gleichmäßig entwickelte M~nner und Frauen. seien als ~vollständigc mensch­
liche Wesen«Jl zu betrrtchten. 

Das Wiedererwachen der Frauenbewegung hat diese Gedanken wieder in die 
allgemeine Diskussion gebracht. Einige Feministinnen vertreten den Standpunkt, 
Frauen seien (und müßten sein) rational und irrational, objektiv und subjektiv, 
abstrakt und kontextbezogen, prinzipientreu und personenorientiert. Vom POSt­
Modernismus und besonders vom Dekonstruktivismus beeinflußte Feministinnen 

haben seit Jüngstem begonnen, selbst die grundlegenden Dichotomien in Frage zu 
stellen. 
Diese Strategie zieht die Grenzen zwischen den beiden Begriffen eines jeden 
Gegensatzpaares in Zweifel, problem:ltisien deren direkte Gegensätzlichkeit und 

;9 Vgl. Comell & Thurschwdl, I'cmmHY Jnd Neg,,,vllY (unv<,of{cntlic.htcs Manusknpl). I:.s konnte SO 

lrgumenllcn werden. d.Jl der Prnzoß der In("gestellung der Hierarch,e 7.wlschen Männem und Fr.uen 
odcr ZWISchen ranon,l • • ktlv CIC. und "'lllon.l, P=IV elc. notwendigcrwelse sowohl die Dua/ismen als 
luch die Hierarchie umsrunen ""rd. Siche duu C. Chrtst, Divmg O""p aoJ $urhcmg, 2! .6,,}0 (1980). 

Ja Ebd., Elsh,:un, Agam'l Androgyny, 47 Telos S ('98, ). 
J' W_ LClch. Tme Love:lJld Pcrlccl Umon 11 ('980). 
J1 Ebd. 
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J/O bestreitet ihre Unterscheidbarkeir. Es ist rational, irrational w sein; und Objektivi­
tät ist norwcndig subjektiv. 

111. Feministische Rechtskritik 

Die feministische Rechtskritik lälh sich drei Kategorien zuordnen, die den Gruppen 
feministischer Kritik an männlicher Vorherrschaft im allgemeinen entsprechen. Die 
herrschende Ideologie behauptet, Recht sei rational, objektiv, abstrakt und prinzi­
piengebunden, und daß rational, objektivetc. besser sei als irrational, subjektiv 

etc. 
Zur ersten Kategorie feministischer Rechtstheorien gehören die Kritikmuster, die 
die These angreifm, Recht sei rational, objektiv, abstrakt und prinzipientreu, 
allerdings darin übereinstimmen, daß rational, objektivetc. höher zu bewerrcn sei 
als irrational, subjektivetc. Diese Feministinnen vertreten die Ansicht, daß Recht 

rational, objektiv und prinzipiengebunden sein $Oll, und kämpfen darum. das 
Schicksal der Frauen dadurch zu verbessern, daß sie versuchen, das Recht diesem 
Anspruch gerecht und wirklich rational, objektiv und prinzipiengebunden wcrden 
zu lassen. Die Kritik innerhalb der zweiten Kategorie akzeptierr, daß Recht rational, 
objektiv und prinzipien treu ist, lehm aber die Hierarchisierung der Dualismen ab. 
Die Feministinnen der zweiten Gruppe beschreiben Recht als männlich und patriar­

chalisch, gemaß seiner Ideologie die Frauen unterdrückend. Die dritte Gruppe der 
Kritik bestreitet sowohl die Charakrerisierung von Recht als rational, objektiv, 
abscrakc und prinzipiengebunden als allch die Überordnung von rational, objektiv 

etc. Recht ist für sie weder rational, objektiv, abstr.:lkt und prinzipiengebunden noch 

kann es das auch sein. Darüber hinaus sind für diese Feministinnen rational, aktiv 
erc. und irrational, passivetc. keine polaren Gegensätze, die die Welt in zwei 
gegensätzliche Sphären aufteilen könnten. 

A. RechlsreJoYmLSmus 

Der erste Kritikansarz bezweifelt, daß Recht t3tsachlich rational, objektiv und 

prinzipiengeleitet sei, teilt jedoch die Vorstellung, daß Recht rational, objektiv und 
prinzipiengeleiect sein sollte, und z.cigr die Mechanismen auf, die das Recht - auf 

Frauen angewendet - daran hindern, diesen Er~..arrungen :LU entsprechen. Im 
besonderen verwerlen die reformerischen Feministinnen Geserze, die die Fraue.n­

rechte bestreiten oder auf andere Weise Frauen schaden, als irrational und subjektiv. 
Das ist die wesentlichste feministische Rechtsstratcgie gewesen und bildet die 

theoretische Grundlage der gesamten Frauenrechtsbewegung. Diese Position 
schließt einen breiten Kranz von Argumenten für Reformen ein, von einer Forde­
rung nach Geschlechtsneutralität bis zu dem Argumem, daß das Recht. um >wirk­
lich neutral, zu sein, die fortwährende Unterordnung dc>r Frauen in Betrachr ziehen 
und Regeln vorsehen muß, die sorgsam darauf zugeschnitten sind, die ungerechtfer­

tigte Ungleichheit zu berichtigen und LU überwinden. Jedes dieser Argumente 
bezeichnet einen anderen Aspekt der Kritik des Rechts. 

1. Ablehnung formaler GleJChhel1 

Über viele Jahre haben Feminiseinnen beklagt, daß Recht irrationale Unterscheidun­
gen zwischen MännC>TIl und frauen trifft. Diese Kritikerinnen haben verrreten, 
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Reelu solle stattdessen wirklich rational und objektiv sein, was in diesem Zusam­
menhang bedeutet, daß Frauen genauso wie Männcr behandelt werden. Dieser 

Einwand war oft erfolgreich; Gerichte haben zum Beispiel Gesetze verworfen. die 
männliche vor weiblichen Nachlaßverw:lltern bevor,~ugtenJJ; sie hoben die Rege­
lung auf, nach der Eltern Töchter nur bis zu einem bestimmten, wesentlich niedriger 
als bei Söhnen liegenden Alter unterstützen mußten J\ und sie kassierten die 

unterschiedlichen Altersgrenzen für den legalen Genuß von Alkohol fur Männer 
und Frauen}!. 

Feministinnen haben ebenso mit Erfolg den Standpunkt vertreten. Geselze müßten 
Arbeitgebern. Schulen und anderen wichtigen privaten Instirutionen die Diskrimi­
nierung von Frauen verbieten. Diese Gesetze sind zum Teil auf Grund des nach­
drücklichen Engagements von Feministinnen dahin ausgesraltet und erweitert wor­

den, daß Recht formale Gleichheit in der Behandlung von Männern und Frauen 
gewährt - daß Recht also wirklich rational, objektiv und prinzipientreu wird. 

2. Versagung materieller GleLchheu 

Um materielle Gleichheit zu erreichen. mag es für das Recht notwendig werden. den 
bestehenden Unterschieden zwischen den Menschen Rechnung zu tragen und in der 

Konsequenz formale Rechtsgleichheit abzulehnen. Das führt in einigen Fällen zum 
Konflikt zwischen den Feministinnen. die rormal gleiche Rechte für Frauen fordern 
- .Glcichbehandlung, -, und jenen, die eine substantielle Gleichheit anstreben. 

manchmal auch durch gesetzliche ~Sonderregclungen«)6. Die Auseinandersetzung 
zwischen ,Gleichbehandlung, und .Sonderregelung' wird innerhalb der selben 
Gruppe der Rechtskriuk gerührt. Beide Seiten stimmen darin überein, daß Recht 

rational. objektiv und prinzipiengebunden sein sollte; sie sind aber verschiedener 

Auffassung, was in einem konkreten Fall erforderlich ist. damit Recht diese Eigen­
schaft aufweise. feministinnen. die auf >differentielle, Behandlung drangen, zielen 
auf eio wirklich neutrales Ergebnis ab und entlarven besrimmte Beispiele formaler 
Gleichheit als ,Pseudo-Neutralität,. 

J. Ein AmmilatlOns- oder .mtinnliches' Modell 

Eine andere Grundlage wählt jene leministische Kritik. die den Mangel :1Il rechtli­
cher Rationalität und Objektivität gerade darauf stütZt, daß Frauen mit Männern 
verglichen werden.!? Um eine Klage vorbringen zu können, muß eine Frau für 
gewöhnlich d:lrlegen und beweisen, daß sie schlechter behandeh worden ist, als ein 
Mann im gleichen Fall behandelt worden ware. Das bedeutet. daß Antidiskriminie­

rungsgesetze mit einem A npassungs- oder »männlichen« Modell arbeiten. Antidis­

kriminierungsgesetzc dienen so nur dazu. es den Frauen. die sich dafür entschieden 
haben, wie Manner zu handeln, auch zu ermöglichen. die Vorteile der Männer zu 
erlangen. Dies wiederum bedeutet, daß der erste feministische Ansatz begünstigt 
wird, der die GeschlechtsprJ:gung des Gegensatzes in Abrede stellt. Wenn das Recht 
eine feministische Strategie gegenüber einer anderen präferiert, ist es eben nicht 
rational und objektiv. Ein Antidiskriminierungsgesetz könnte zum Beispiel vorge­
ben, daß Arbeitsplätze so gestaltet werden, daß Arbeitnehmer längere Zeitcn ,,-ur 

H Vgl. Reed gegcn Reecl. 404 U.S. 7' (197 J). 
34 VgJ. Sllmon gegtn Sunlon. 42.' U.S. '90 ('976). 
)S Vgl. C .. ig gegen Boren, 4'9 U .S. '90 ('976). 
)6 Vgl. Olson (Fn. S). S. , S '8-'0, '5-\'. 
37 C. M.cKinnon, Sou,1 H:umssmenl of \'{'orkmg Wom~n: A C:uc "f Sex Di""mm,"on. 14.0\-46 (1979). 

11 1 
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jl:1 Kindererziehung aussetzen können, ohne nachteilige Auswirkungen auf ihr Ein­
kommen oder berufliches Fortkommen)!, oder es könnte einen Vergleichswen 

festlegen, demgemäß das Emgeh für alle Arbeiten - und wir schließen dabei die 
Sorge für das eigene Kind ein - entsprechend den für sie erforderlichen Fähigkeiten 
und Verantwortliehkeiten bemessen wird. 

4. Der AltSSchLuß des Rechts 4US der häuslichen Sphäre 

Feministinnen haben herausgearbeiter, »daß das Recht der (häuslichen) Sphäre 
bemerkenswert (ern ist. 39 und d;tß dies mit zur Unterordnung der Frauen beigetra­

gen haI. Auf der praktischen Ebene gibt es Frauen kein Mittel, sich gegen die 
Entscheidungsgewale ihres Ehemannes zu wehren; und auf der ideologischen Seite 
»encwertet (es) Frauen und ihre Funktionen.'o. Die wichtigen Aktivitäten in unserer 
Gesellscha(t werden rechtlich geregelt; wenn Reche eine Position des >Hände-weg, 
bezieht, impliziert dies, »daß frauen einfach nicht hinreichend wichtig sind, um eine 
gesetzliche Regelung zu verdienen.,!'. Auf diese Weise verfehlr Recht erneut, 
tatsächlich ralional, objektiv, abstrakt und prinzipiengcleiret zu sein . 
Die Geschichte der laissez-faire-T~ktik gegeniiber dem häuslichen Leben ist freilich 
erheblich komplexer. Gesetze haben das Familienleben über Jahrhunderte hinweg 

direkt und indirekt geregelt. Ebenso habcn Gesetze lange Zeit die Trennung 
zwischen 'privatem, Heim und ,öffentlichem. Leben durchgesetzt. Sie haben das in 
einer gegenüber Frauen besonders destruktiven Weise getan". Die Isolierung der 
weiblichen Sphäre verminelt eine wichtige Botschaft: .In unserer Gesellschaft ist 
das Recht für die Wirrschah und andere wichtige Angelegenheiten bestimmt. Die 

Tatsache, daß Recht im allgemeinen so wenig mit den alltäglichen Belangen von 
Frauen zu tuo hat, spiegelt wider und unterstreicht deren Bedeutungslosigkcil.«') 

B. Recht als Patriarchat 

Die zwcite Gruppe feministischer Rechtskritik akzcpttert die deskriptive Behaup­
tung, daß Recht rational, objektiv, abstr:lkr und prinzipiengebunden sei, wcnder 

sich jedoch gegen die Hicrarchisicrung von rational, objektivetc. einerseits, irr:>.tio­
oal, subjektivetc. andererseits. Diese Feministinnen betr;1.chtcn Recht als Teil des 

Systems männlicher Vorherrschaft ; sie kennzeichnen rational, objektivete. als 
patriarchalisch und lehnen Recht als die Frauen ideologisch unterdrückend ab. Das 
Rechtssystcm, so wird gesagt, sei .von Männlichkeit durchdrungen «H .• Die ge­
samtc Struktur des Rechts - sein hierarchischer Aufbau; seine aggress ive, kämpferi­

sche Ausrichtung; seine ständige Neigung, Rationalität vor allen anderen Werten zu 
bevorzugen - bestimmt es :115 grundlegend patriarchalische (nsriwtion.«'! J anct 
Rifkin hat behauptct, Recht sci »ein Paradigma der Männlichkeit,,'&, »das höchste 
Symbol männlicher A urorit:it in einer patriarchalischen GeseJlscl];\fl~i7. Aueh Ca-

J8 Sich. dnu Frug, Securmg Job Equ,J>ty {ar Warnen : Labor M.lTk~1 HosliJily 10 Worktng MOlh • ." 59 
B. U. L. Rev. (19;>?). 

J9 VgJ. Taub & Schn~lder, Perspecuves on \'(Iomens Subordinaoon >nd lhe Roje 01 Law. In: Th. Pali,,<, of 
L,W, " 7 (0. K~lryS, .cl .• 19S.) (Im wellor<n z.",ert 11s TIIe Poln,c.s 01 L1W). 

40 Ebd. 
4' Ebd. 
4' Vgl. Olsen (Fn. 4), 'jOl-07 . 
4J Ebd., S. U3 . 
H Polon. Towlrd l llleory of ll,,· ,nd P~tmr<:hy, In: Thc Polillcs of t.,w (Fn. J9). S. '94. 
45 EbJ. 
46 Rifl",n. Tow."d , TIlcory 01 L,W "nd ral"."chy. J Harv. Womon 's L. J. 8}. S~ (1980). 
47 Ebd., 5.91 . 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-3-303 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 14.06.2026, 20:44:38. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1990-3-303


therine MacKinnon lült Recht für männlich. 49 Objekrivität sei eine männliche 
Norm wie auch das Selbstbild des Rechts. Daher »spiegelt Recht nicht allein eine 
Gesellschaft wider, in der Männer Frauen beherrschen; es herrscht auf männliche 
Weise,,·~. 

Diese Grundkon:zeption hat mit Rechesreformen nichr viel im Sinn. MacKinnon 
schreibt. d:lß "Recht überwiegend die bestehende Machtverteilung vertiefen wird, 

wenn es sich möglichst dicht an sein eigenes, höchstes Ideal der Gerechtigkeit 
hält«.lo Diane Polao Wamt davor. daß in dem Maße, io dem Frauen ihre Anliegen in 
Begriffen wie »gleiche Rechteft und »Chancengleichheit« zum Ausdruck bringen 
und sich in ihrem Kampf auf die Führung von Prozessen und Lobbyismus be­

schränken, sie die zu Grunde liegende Sozialordnung taktisch billigten und den 
Kampf um eine radikalere Veränderung der Gescllschafr aufgabenS< . Polan argu­

mentiert. daß Prozesse und andere Formen der Rechtserzeugung und -durchsetzung 
nur dann wirkungsvoll sein konnen, wenn »sie im Zus:lmmenhang mil breiteren 
ökonomischen, sozialen und kulturellen Veränderungen durchgeführt werden«ll. 
Rifkin gehe darüber hinaus. Sie venril[ den Standpunkt. daß Rechtsstreit -nicht zu 

sozialen Veränderungen fÜ]lfen kann, weil das Paradigma des Patriarchats aufrecht­
erhalten und das Venrauen auf das Paradigma des Rechts geSlärkl wird«\). Um das 
Patriarchat aufzuheben, muß -das männliche Mac!u-Paradigma des Rechts . .. ange­
griffen und transformiert werden«!·. 

C. KYltirche Rechtstheon.e 

Die dritte Kategorie feministischer Rechtskritik Weist die Hierarchisierung von 
ration:l!. objektivete. gegenüber irrational. subjekelv ete. z.urück und bestreitet 
außerdem, daß Recht rational, objektiv, abstrakt und prinzipiengebunden ist oder 

sein könnte. Die Feministinnen, die diesen Ansatz vcnreten. die feministische 
kritische ReehtStheorie, stimmen mit den beiden ersten Kategorien teils überein und 
weichen teils von ihnen ab!!. 
Diese Feministinnen bestreiten nicht die Erfolge, die durch die reformistisch­
feministische Rechtskritik im Namen der Rechte der Frauen erzielt wurden. aber sie 
bleiben skeptisch hinsichtlich deren Annahmen über die Rolle, die der absrrakten 
Rechtstheorie bei der Erzielung dieser Erfolge zukommt. Rechtliche Aufklärung 
und Rechtskämpfe seien eben nicht klar zu unterscheiden von moralischer und 

politischer Aufklärung und moralischen und politischen Kämpfen . 
Entsprechend stimmen die Feministinnen der Kritischen Rechrsrheorie mit den 
Feministinnen, die -Recht als Patriarchat .. verstehen, darin über<:in, daß die Ideolo­
gie des Rechts Frauen oft umerdrüeke. Sie bestreiten jedoch, daß Recht männlich 
sei. Für sie haI Recht keine Substanz oder unveränderbare Natur. Recht sei im 
Gegenteil eine Form von menschlicher Aktivität, eine Praxis, die von Menschen 
hervorgebracht wird. Bislang hätten überwiegend Männer diese Aktivitäten gesral-

4S Vgl. M,cKmnon, FemInISm, M,rxlsm, Mc,hod mci ,he Swo: Tow~rci !'emon,,' jumprud.n,~, 8 Slgns: 
journ,1 of Worn"" In Cuhurc ,nd Socle,y, 631 (198)). 

49 Ebd.,S.6-1S _ 
So Ebd . 
sr Vgl. Poil" (F'n. H), ~. )00. 

\l Ebd., S. )0'. 

S) Rifl"n (Fn . 46), S. S8. 
\4 Ebd., S. 8J. 
\5 Cilr. D,llon benutz, In emu ln,eresson'Cn und provobllVl'n RezenSIon von 11,. Poli"cs 01 Lo,., 

(Fn.)9) den Begriff . Reformer< .Is K..",%oroc aus der k .. "schm Rtx:hlS,heoroc·newcgung. ßook 
Re"."', 6. H,rv. Wornen '. L. j. "9 ('98)). 

)1) 
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teL Viele dieser Männer, die diese Aktivitäten getragen haben, stellten über ihre 

Handlungen Behauprungen auf, die nicht wahr sind und niche wahr sein können. 

Während WIreHe, daß Männer das Recht beherrschten, ~eien gleichwohl die 

weiblichen Eigenschaften nur \'erdrängt, nicht beseitigt worden . Recht ist nicht 
männlich. Recht ist nicht rational , objektiv, abstrakt und prinzipiengeleitet. Es ist 

genau so irrational, subjektiv. konkret und kontextbezogen wie rational, objektiv, 

abstrakt und prinzipiengebunden . 

I. Recht repräsentiert nicht eine Seite der Dualismen 

Weder steht Recht gegenwärtig auf der Seite der Rationaliüt, Objektivität und 

Prinzipien treue noch wird es sich nach unserer Auffassung jemals dort ansiedeln 

kÖnneo . 
(:I) Recht üt mcht prtnziptenge/eltct. Die Ann:lhme, daß Recht prinzipiengeleiter sei, 

gründet auf dem Glauben, daß Recht aus einigen wenigen Regeln oder Prinzipien 
bestche, und daß diese allgemeinen Regeln eine prinzipiengeleitete Grundlage zur 

Entscheidung einzelner Fälle bildeten . Aber statt dessen besteht das Recht aus einer 
Anhäufung bestimmter Regeln und einigen sehr allgemeinen Standards. 

Diese Regeln sind zu bestimmt, genau und kontextbczogen, um als Prinzipien 

gelten zu können. Daß es diese Regeln gibt, verschafft dem Recht den Grad an 

ßcrcchenbarkeit, den es hat . Frcilich sind diese Regeln zu detailliert und jeweils nur 

auf wenige Fälle anwendbar, um das Recht prinzipiengeleiter werden zu lassen . Ein 
Beispiel: Es gibt gegenwartig eine Regel. wonach Staaten geschlechtsspezifische 

Gesetze, die deo Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen unter dem zustimmungs­

fähigen Alter l6 für strafbar erklären , einsetzen dürfen, um Teenager-Schwanger­

schaften zu verringern; und es gibt eine andere Regel , daß das Volljährigkeitsalter 

hinsichtlich der Beendigung elterlicher Unterhaltspflichten nicht geschlechtsspezi­
fisch geregelt werden darf. Im fall Michael M . vs. S01l0ma CountyJl best~tig(e der 

Supreme COUrt ein geschlechtsspezifisches Gesetz über die Strafbarkeit des Ge­

schlechtsverkehrs mit Minderjiihigen, das nach Ansicht des Kalifornischen Supreme 

COUrt bez.wecktc, die Häufigkeit der Teenager-Schwangerschaften zu reduzieren. 
Im Fall Stanton vs, 5t1l1ll01/18 erklärte der Supreme Court ein Gesetz des Staates 

Ut;lh für nichtig, das einen Elternteil verpflichtetc, seinen Sohn bis zum Alter von 1 r 

Jahren zu unterstün:en, aber erlaubte, die Unterstützung für seine Tochter bei 

Vollendung des achtzehnren Lebensjahres zu becnden . Es gehr mir hier nicht 
darum, daß diese beiden Regeln einander widersprechen oder daß die Fälle nicht 

miteinander in Einklang zu bringen sind . Jedc dieser Regeln ist vielmehr zu wenig 

:Il1gcmein gefaßt. um eine prinzipienge1eitetc Antwort auf die Frage geben zu 

können, wann Staaten geschlechtsspezifische GeseLZe erlassen dürfen. 

Auf der anderen Seite sind die allgemeinen Standards zu vage und zu unbestimmt, 

um konkrete Fälle zu entscheiden . Tn jedem interessanten, umstrittenen Fall kann 

man Jet:t..tlieh mindestens zwei unterschiedliche, weir gehßre allgemeine Standards 

aufführen, die auf den Fall zu passen scheinen und die zu unterschiedlichen 

Ergebnissen führen. Zum Beispiel wird der Grundsatz der Nichteinmischung in das 

Familienleben oft ein bestimmtes Ergebnis fördern, während der Grundsatz des 

Kinderschutzes gerade zum gegenteiligen Ergebnis führt . So wie die Regeln auf zu 
wenige Fälle bezogen sind, beziehen sich die Standards (oder Prinzipien) auf LU 

16 In den elnzeln.n US-S,uten untC,.,dllcdl;eh geregelt. m.,,' Jedoch ,b I~ Jahren . 
S7 410 U.5. 464 (19 81 ). 
j8 411 U.S. 7 ('97j)· 
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viele. Das Reclussysrem grundet mal auf Regeln, mal auf Standards, ohne seinen 
Anspruch, prinzipiengeleitet zu sein. einlösen zu können. Recht ist also ebenso 
abSlrah und prinzipiengclcitct wie personenorientiert und kootextbe:wgen. 
(b) Recht ist mcht raltonal. Recht ist auch nichr rational. Die Bemühungen der 
Feministinnen, eine rationale Begründung der gleichen Rechte aller Menschen mit 
dem Ziel auszuarbeiten, Rechte für Frauen zu erkämpfen, haben nicht zum Erfolg 
geführt und werden auch keinen Erfolg haben. Die klassischen Konflikte zwischen 
Chancengleichheit und Gleichheit im Ergebnis, zwischen Naturrecht und positivem 
Recht und zwischen Rechten als Garanten der Sicherheit und Rechten als Garanten 
der Freiheit macht Rechts~nalyse unfähig, Konnikte von Bedeutung definitiv zu 
enlscheiden s9 . Wenn eine Entscheidung das Recht einer Frau auf (formale) Gleich­
behandlung schutzen will. könnte ihr Recht auf materielle Gleichheit im Ergebnis 
eine andere Entscheidung erfordern. Das iST einer der Gründe, derentwegen sich 
Feministinnen im Fall CalifomUl Federal V5. Guerrll60 gegenüberstanden. Einige von 
ihnen vertraten den Standpunkt, daß die formale Gleichheit vor dem Gcsel7_ es 
erforderlich mache, Schwangerschaft von Gesetzes wegen genau so wie jede andere 
zeitweilige Arbcirsunfahigkeit zu behandeln, während andere Feministinnen geltend 
machten, daß faktische Gleichheit es erfordere, daß Frauen Kinder bekommen 
können, ohne ihre Arbeit zu verlieren - und ZW2r auch dann, wenn sonst keine 
;Ulderc zeitweilige Abwesenheit vom Arbeitsplatz entschuldigt werde. Daher bezo­
gen einige Feministinnen den Standpunkt, daß Frauen auf der formellen Gleichheit 
bestehen und jede Fonn eines besonderen Munerschaftsurlaubs zurückweisen 
sollten, währcnJ andere Feminisrinnen einen ~ngemessenen Multersch;aftsurlaub für 
arbeitende Frauen einforderten, selbst wenn es keine ähnlichen Arbeitsbeurlaubun­
gen für Männer oder nicht !>chwangcre andere Personen gäbe. Recht bietet also 
keine Grundlage für die rationale Wahl, wessen Rechtsanspruch im Eim.dfall 
anerkannt und geschützl werden 50](61. Rechtsanalyse kann diese Probleme nicht 
bewältigen, sondern lediglich in einer - meist wenig deutlichen Weise - reformulie­
ren. 
(c) Recht tll nicht ob,ckuv. Schließlich ist Recht auch nicht objektiv. Die Auffas­
sung, daß Recht objehiv sei, widerlegt die schrittweise Erkenntnis, daß politische 
Sachverhalte überall durchscheinen. Jedesmal, wenn eine Auswahl 2.U treffen ist, bei 
jeder rechtlichen Entscheidung, die nicht offensichtlich und unumstritten ist, haben 
wir es mit einer auf politischen Vorstellungen gründenden Entscheidung zu tun , die 
nicht objektiv sein kann . Daher ist es einfach falsch zu behaupten, d:tß Recht 
rational. prinzipiengelcitet und objektiv ist oder sein könnte. Recht repräsentiert 
eben nicht nur eine Seite der Gegensätze. 

2. Recht kann mrhtllbgesondeyt werden 

Zuweilen erkennt die herrschende Reeht$theorie an, daß Recht nicht prinzipienge­
leiteI, rational und objektiv ist. Die vorherrschende Ideologie m:tg die sogenannten 
»weiblichen« Merkmale sehr wohl erkennen oder gar rühmen - freilich nur in 
Randbereichen oder in ihrer eigenen »abgesonderten Sphäre«. Zum Beispiel darf 
Familienrecht subjektiv, kontextbezogen und personenorientien sein, aber \X'irt-

59 Vgl. Singer.l1>e Leg,1 Rlgl". Debatc ,n An,lyllco l Junsprudcnce from ßenth.m 10 Hohfeld . '98. Wi, . 
L. R,·v . 975 ('98l); Kenn.dy , n,e SIrUCIU{t' 01 BbckslOnC·' Commcntones .• 8 BuHalo L. Rev. 20 5 20S 
(t979); Ohrn. SwutOry ~ " p e; A F.mtnlSt CTltlqu~ 01 Rigl"s An,lySlS . 63 Tex35 L. Re.,.. . 39' (1.984) . 

60 '07 S.c.. 68.\ ( 1987). 
6, Zu eoner frühen, kbm schen Darstell ung di eses Problems s,eh. H olmes , P""ilcge. M31ice "nd Inten' . S. 

H,rv. L. R",· . (,894) . 
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)16 schaftsrechr wird für prinzipien treu. rational und objektiv gehalten. Für Feministin­
nen ist es folglich wichtig, diese falsche Wahrnehmung zu korrigieren, die Ghettos 
innerhalb des Rechts aufzulösen und :!Ufzuzeigcn. daß man Begriffe wie personen­
orientiert. irrational und subjekriv aus keinem Bereich des Rechts ausschließen 
kann. 

a) DIe Auflösullg der IrratIOnalen. subjektIven Ghettos des Rechts. Die herrschende 
Ideologie schafft cs, dem Recht den Anschein des Prinzipien geleiteten. Rationalen 
und Objektiven zu geben. indem sie all jene Bereiche an die Peripherie des Rechts 
verbannt, von denen man annimmt. sie stünden unter dem verderblichen Einfluß 
ungeregelter, freies Ermessen eröffnender Grundsätze wie das Familienrecht und 
das Recht der Treuhandverhältnisse. Die Kernbereiche oder die wesentlichen 
Rechtsgebiete werden dagegen weiterhin für männlich gehalten. Wir können aber 
zeigen, daß Familienrecht und Treuhandrecht aus der Verbannung die übrigen 
Rechtsgebiete beeinflussen - einschließlich jener Bereiche, die für Bastionen soge­
n~nnter männlicher Rech(sprin~ipien gelten. Zum Beispiel beruht die Ideologie der 
Marktwirrschaft auf der Familienideologie; und das Winschaftsrecht kann nUr im 
Zusammenhang mit dem FamiJienrechr richtig verstanden werden6

'. 

(b) DIe Verbmdung von Kernbereich und PeripherIe. Ein anderer Kunstgriff, mit 
dem die herrschende Ideologie das R<'cht als rational und objektiv darzustellen 
versucht, ist der, jeden Rechtsbereich aufZLlIeilen in einen »männlichen. Kernbe­
reich. der prinzipiengebunden, rational und objektiv ist, und einen Randbereich von 
Ausnahmen. der irrationale und subjektive Elemente enthalten kann. Zum Beispiel 

wird das Venragsrecht in der Regel verstanden als eine Gruppe rationaler, konsi­
stenter und privatnürziger Regeln, abgeschwächt durch einige subjektive, variable 
und .uneigennützige« Ausnahmen. Der Kernbereich des Vertragsrechts aber bleibt 
mannlich. Feministinnen können dieses Bild stören, indem sie aufzeigen, daß der 

Konflikt zwischen den privatnützigcn .Regeln« und den uneigennützigen -Ausnah­

men- in jedem Rechtssarz wieder auftaucht. Jeder Rechrssatz ist eine Wahl oder ein 
Komprorniß zwischen den privamützigcn und den uneigennützigen Einflüssen. 

Diese feministische Analyse stellt auch in frage. was als Regel und was als 
Ausnahme erachtet werden solltc. Es ist nicht möglich, irgendcinen Rechtsbereich 
in einen Kern- und einen Randbereich aufzuspalten, und die mit Frauen verbunde­
nen Merkmale konncn nicht aus dem Recht ausgeschlossen werden. 

IV. SchLußfolgerung 

Wie ich dargelegt habe. entsprechcn die Muster feministischer Rechrskricjk jenen 

feministischen Strategien, die sich gegen die männliche Vorherrschaft im allgemei­
nen wenden. Die Position, die die Geschlcchtsspez.ifik der Dualismen ablehnt, 
schwingt mit in der Position der .. Rechtsreformerinnen«. Die Kritik der Hierarchi­
sierung klingt ~n in der These vom .. Recht als Patriarchat«; und die .,Androgynität« 
weist Bezüge zur »Kritischen RcchtStheoric« auf. Ich will aber nicht behaupten, daß 
die VerwandtSchaft hierüber hinausgeht - mehr als eine Analogie oder eine Reso­

nanz ist. Die Oenkmustcr sind nicht idcmisch. und keine Slralegie der einen Gruppe 
benötigt oder schließt irgendeine Strategie der anderen Gruppe mit ein. 

6, VgL Ol"'n (Fn.4). ebenso KeMedy. 11," Pol;,,<,1 Signific.nct o( ,he S,ruclUre of ,he bw School 
Curnculum. '4 Seton H.II L. R<v. , ('98)); D. Kenri<dy, The R,.sc .nd Fall of ellsSl,,1 Log,11l1Ough, 
(unverolfcn!lich,es Manuskrlpl. 197Ü 
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Zunachst gibt es keine notwendige Beziehung zwischen eier Haltung einer Femini­
stin zur Frage der Geschlechrsspezifik der Dualismen und ihrer Haltung zur 
Gleichsetzung von Recht mit Begriffen wie rational, objektiv und prinZIpiengeleitet. 

Eine Feministin kann darüber hinaus die Hierarchisierung für bestimmte Zwecke 
akzeptieren - kann zum Beispiel annehmen, daß Reelu besser rational, objektiv und 

prinzipiengebunden sei - und dennoch die Hierarchisierung im allgemeinen ableh­
nen. Ebenso kann jemand die Arbeiten der Kritischen Rechtstheorie unterstützen 
und dennoch der Meinung sein, daß Frauen von Natur aus oder moralisch den 
Männern überlegen sind oder genau so rational, aktivetc. wie Männer handeln 

sollten . 
Meine Symp;uhie für Androgynirät zwingt mich nicht, die Kritische Rechtstheorie 

:w unterstützen, oder umgekehrt, aber beide weisen Bezug zu meinen Wertvorstel­
lungen und meinen Vorstellungen über die Welt auf, und heide bestimmen mein 
politisches Handeln. Keine der beiden Theorien hält klare, einfache Antworten auf 
konkre[(,: Fragen bereit - elwa der An ~ Würden f-rauen wirklich von mehr 

staatlicher Regulierung der Familie profitieren 1« oder »Können revidierte Verge­
waltigungsparagraphen junge Frauen schützen, ohne sie zu unterdrücken und zu 
erniedrigen?~ . Meine Hoffnung geht dahin, daß wir durch die Verfeinerung der 
Theorien, mit denen wir arbeiten, besser verstehen lernen, worum <'s bei Fragen 
dieser An geht. Ich hoffe, d~ß wir uns durch die Erkenntnis, daß einfache, logische 
Antworten nicht möglich sind, selbst befreien, um über diese Fragen auf eine 
konstruktive, phantasievollere Weise nachzudenken . Recht kann nicht mit Erfolg 
von politischen, moralischen und dem übrigen menschlichen Handeln separiert 
werden; es ist ein integraler Teil des Netzes, aus dem das soziale Leben besteht. 
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